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§ 20a 
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27.08.2003 

Text 

§ 20a. Dem Anmelder steht innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach dem Anmeldetag einer 
früheren Musteranmeldung, die bei einer Anmeldestelle eingereicht wurde, die nicht vom 
Geltungsbereich einer zwischenstaatlichen Vereinbarung über die Anerkennung der Priorität erfasst ist, 
für eine dasselbe Muster betreffende spätere Musteranmeldung im Inland das Recht der Priorität der 
früheren Musteranmeldung zu, wenn eine entsprechende Gegenseitigkeit mit dieser Anmeldestelle durch 
eine vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Bundesgesetzblatt zu 
verlautbarende Kundmachung festgestellt ist. Die Voraussetzungen und die Wirkungen dieses 
Prioritätsrechtes entsprechen denen des Artikels 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des 
gewerblichen Eigentums, BGBl. Nr. 399/1973. 


